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Was Wien bewegt. Die Stadt informiert. 

Notwendige Inhalte der Lagepläne 
für Gehsteiganfragen an die MA 28 

 

Um eine Gehsteigbekanntgabe durchführen zu können, sind für die MA 28 
folgende Unterlagen bzw. Darstellungen im Lageplan jedenfalls essentiell: 

Eintragung von Masten, Hydranten, Bäumen 
Eintragung der Randsteinführung sowie Angabe der Gehsteigbreite 
Höhenlage der angrenzenden Verkehrsfläche und zwar: 

- entlang der Baulinie (Anlaufhöhe) 

- entlang der Randbegrenzung (Höhenlage des Randsteines auf 
Gehsteigniveau und der Fahrbahn neben dem Randstein) 

- entlang der Fahrbahnachse 

 
Diese Höhenangaben werden nur vor der zu bebauenden Liegenschaft, im 
Bereich vor der linken sowie rechten Grundgrenze benötigt 
(siehe nachfolgendes Beispiel). 
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Bei Eckliegenschaften sind diese Höhenangaben auch im Bereich der 
Kreuzung erforderlich. Falls Unstetigkeiten im Höhenverlauf des 
Gehsteiges gegeben sind, müssen auch diese dargestellt und höhenmäßig 
aufgenommen werden. 

Angemerkt wird, dass sämtliche Höhenangaben bezogen auf Wiener Null zu 
sein haben. Sind im Plan nur Relativhöhen angegeben, ist keine 
Gehsteigbekanntgabe möglich. 

Ebenso ist darauf zu achten, dass die übermittelten Lagepläne bzw. die 
übermittelten Planunterlagen lesbar sind. Verkleinerte Pläne sind oft nicht 
lesbar, weshalb eine Beurteilung nicht möglich ist. 

Im Wege der MA 41 können sehr kostengünstig Mehrzweckkarten mit Höhen 

auf öffentlichem Gut erworben werden. Die Mehrzweckkarte hat ein Format, 
welches in CAD Programmen bearbeitbar ist (dxf-Format). Hierdurch können 
aufwendige Vermessungen erspart werden und in diesen Plänen wären – 
nach Kontrolle der Aktualität - alle jene Informationen enthalten, die für die 
MA 28 notwendig wären. 




